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V

Vorwort

Der anthropogene Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen,
die sich unserer Gesellschaft stellt. Durch die hohen Treibhausgasemissio-
nen steigt die Erdtemperatur stetig an, Naturkatastrophen nehmen zu und
die Kosten für Resilienzmaßnahmen erhöhen sich. Auch der kurzfristige
Rückgang der Emissionen durch die eingeschränkte Mobilität in der Co-
rona-Krise kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die aktuelle Situa-
tion lediglich eine kurze Pause und kein langfristiger Stillstand des Klima-
wandels ist.

Zahlreiche internationale, europäische und nationale Verträge und Rege-
lungen sehen deswegen eine Reduzierung der schädlichen Treibhausgase
vor, um die klimatischen Veränderung auf ein kontrollierbares Maß zu
beschränken. Insbesondere die Europäische Union gibt mit dem Green
Deal, dem europäischen Fahrplan für eine nachhaltige und klimascho-
nende Wirtschaft, umfangreiche Maßnahmen und strenge Ziele vor. Im
Oktober 2020 forderte das europäische Parlament zudem, das bereits am-
bitionierte Ziel von einer Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2030
um 55% im Vergleich zum Jahr 1990 noch weiter zu verschärfen und eine
Reduktion um 60% vorzusehen. Auch im zwischenstaatlichen Rahmen
steigt damit für die Bundesrepublik Deutschland der Druck, klimaschüt-
zendeMaßnahmen einzuführen und Emissionsziele zu erreichen.

Politische Entscheidungsträger stehen damit vor dem Konflikt, die Emis-
sionen insbesondere von CO2 senken zu müssen und zugleich Unterneh-
men vor wettbewerblichenNachteilen und einer Verlagerung der Produk-
tion ins Ausland zu schützen. Diese Problematik spiegelt sich auch im
BEHG wieder. Das neu geschaffene Gesetz dient ausdrücklich der Errei-
chung nationaler und europäischer Klimaschutzziele und insbesondere
dem langfristigen Ziel der Treibhausgasneutralität 2050. Zugleich sind
Erleichterungen für Unternehmen im Gesetz selbst, aber auch in der auf
dem BEHG beruhenden Carbon-Leakage-Verordnung vorgesehen. Der
vorliegende Kommentar führt in diese komplexen Regelungen ein und
bietet allen Betroffenen ebenso wie Interessierten einen Überblick über
die einzelnenVorschriften des BEHGund ihreHintergründe.

Um der Dynamik der Materie gerecht zu werden, haben Nutzer des Kom-
mentars zudem Zugriff auf einen elektronischen Informationsdienst, der
Updates und weiterführende Informationen bietet. Einfach hierzu die fol-
gende URL aufrufen oder den QR-Code mit einem digitalen Endgerät
scannen:

https://www.esv.info/behg

.

https://www.esv.info/behg
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Ich danke herzlich allen Autoren, die mit ihren fachkundigen Beiträgen
diesen Kommentar bereichert haben. Sämtliche Autoren kennen die Pra-
xis des europäischen Emissionshandelssystems aus ihrer anwaltlichen Tä-
tigkeit und konnten ihre Erfahrungen in die Kommentierung des neuen
Brennstoffemissionshandels nach dem BEHG einfließen lassen. Das vor-
liegende Werk soll aus der Praxis für die Praxis eine verständliche Einfüh-
rung in den nationalen Emissionshandel bieten.

Besonders bedanke ich mich auch bei dem zuständigen Lektor Sven Cle-
ver, der die Entstehung dieses Kommentars hervorragend begleitet und
durch Anregungen undVorschläge unterstützt hat.
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Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel
für Brennstoffemissionen

(Brennstoffemissionshandelsgesetz – BEHG)

Vom 12.Dezember 2019 (BGBl. I S. 2728), geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 3.November 2020 (BGBl. I S. 2291)
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Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§1
Zweck des Gesetzes

Zweck dieses Gesetzes ist es, die Grundlagen für den Handel mit Zertifi-
katen für Emissionen aus Brennstoffen zu schaffen und für eine Beprei-
sung dieser Emissionen zu sorgen, soweit diese Emissionen nicht vom
EU-Emissionshandel erfasst sind, um damit zur Erreichung der nationalen
Klimaschutzziele, einschließlich des langfristigen Ziels der Treibhausgas-
neutralität bis 2050, und zur Erreichung der Minderungsziele nach der
EU-Klimaschutzverordnung sowie zur Verbesserung der Energieeffizienz
beizutragen. Zweck des nationalen Emissionshandelssystems ist die Be-
preisung fossiler Treibhausgasemissionen.

§2
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Emission von Treibhausgasen aus den in
Anlage 1 genannten Brennstoffen, die gemäß Absatz 2 in Verkehr ge-
bracht werden.

(2) Brennstoffe gelten mit dem Entstehen der Energiesteuer nach §8 Ab-
satz 1, §9 Absatz 1, § 9a Absatz 4, § 14 Absatz 2, § 15 Absatz 1 oder
Absatz 2, § 18 Absatz 2, § 18a Absatz 1, §19b Absatz 1, § 22 Absatz 1, § 23
Absatz 1 und 1a, §30 Absatz 1, §32 Absatz 1, den §§34, 35, 36 Absatz 1,
§37 Absatz 2 Satz 5 und 6, Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 Satz 1, § 38 Absatz 1,
§40 Absatz 1, §41 Absatz 1, §43 Absatz 1 oder §44 Absatz 4 Satz 2 des
Energiesteuergesetzes als in Verkehr gebracht. Brennstoffe gelten eben-
falls als in Verkehr gebracht, wenn sich an das Entstehen der Energie-
steuer ein Verfahren der Steuerbefreiung nach §37 Absatz 2 Nummer 3
oder Nummer 4 des Energiesteuergesetzes anschließt.

(3) Dieses Gesetz gilt auch für Aufgaben im Zusammenhang mit Maßnah-
men nach diesem Gesetz zur Kompensation der Doppelerfassung von
Emissionen im EU-Emissionshandel und mit Maßnahmen zum Erhalt der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit sowie zum Ausgleich unzumutba-
rer Härten.

§3
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind:

1. Brennstoffemission:
die Menge Kohlendioxid in Tonnen, die bei einer Verbrennung von
Brennstoffen nachAnlage 1 freigesetzt werden kann und demVerant-
wortlichen infolge des Inverkehrbringens nach §2 Absatz 2 zugerech-
net wird;

2. Emissionszertifikat:
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das Zertifikat, das zur Emission einer Tonne Treibhausgase in Tonnen
Kohlendioxidäquivalent in einem bestimmten Zeitraum berechtigt;

3. Verantwortlicher:
die natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, die
für die Tatbestände nach §2 Absatz 2 als Steuerschuldner definiert ist,
auch wenn sich ein Verfahren der Steuerbefreiung anschließt; in den
Fällen des §7 Absatz 4 Satz 1 des Energiesteuergesetzes tritt der Dritte
(Einlagerer) als Verantwortlicher an die Stelle des Steuerlagerinha-
bers;

4. EU-Emissionshandel:
das unionsweite System zur Erfassung und Begrenzung von Treib-
hausgasemissionen, geregelt durch die Richtlinie 2003/87/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 13.Oktober 2003 über ein
System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der
Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates
(ABl. L 275 vom 25. 10. 2003, S. 32; L 140 vom 14. 05. 2014, S. 177), die
zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2018/410 (ABl. L 76 vom 19. 03. 2018,
S. 3) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung;

5. EU-Klimaschutzverordnung:
die Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 30.Mai 2018 zur Festlegung verbindlicher nationaler Jah-
resziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum
2021 bis 2030 als Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfül-
lung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris sowie
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 (ABl. L 156 vom
19. 06. 2018, S. 26) in der jeweils geltenden Fassung;

6. Handelsperiode:
der Zeitraum, der dem in der EU-Klimaschutzverordnung festgeleg-
ten Zeitraum entspricht;

7. Kombinierte Nomenklatur:
die Warennomenklatur nach Artikel 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und
statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L
256 vom 07. 09. 1987, S. 1; L 341 vom 03. 12. 1987, S. 38; L 378 vom
31. 12. 1987, S. 120; L 130 vom 26. 05. 1988, S. 42; L 151 vom
08. 06. 2016, S. 22) in der durch die Durchführungsverordnung (EU)
2017/1925 (ABl. L 282 vom 31. 10. 2017, S. 1) geänderten, am 1. Ja-
nuar 2018 geltenden Fassung;

8. Überwachungsplan:
eine Darstellung der Methode, die ein Verantwortlicher anwendet,
um seine Brennstoffemissionen zu ermitteln und darüber Bericht zu
erstatten;

9. Treibhausgase:
die in §3 Nummer 16 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes
aufgeführten Treibhausgase;

10. Energiesteuergesetz:
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das Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1534;
2008 I S. 660, 1007), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom
22. Juni 2019 (BGBl. I S. 856, 908) geändert worden ist.

Abschnitt 2
Mengenplanung

§4
Jährliche Emissionsmengen

(1) Für jedes Kalenderjahr innerhalb einer Handelsperiode wird eine
Menge an Brennstoffemissionen in Deutschland festgelegt, welche hin-
sichtlich der Brennstoffemissionen die Einhaltung der Minderungsver-
pflichtung der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 4 Absatz 1 in
Verbindung mit Anhang 1 der EU-Klimaschutzverordnung gewährleistet
(jährliche Emissionsmenge). Die jährliche Emissionsmenge wird aus den
jährlichen Emissionszuweisungen für die Bundesrepublik Deutschland
nach Artikel 4 Absatz 3 der EU-Klimaschutzverordnung, multipliziert mit
dem prozentualen Anteil der nicht vom EU-Emissionshandel erfassten
Brennstoffemissionen an den nicht vom EU-Emissionshandel erfassten
gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland im Durchschnitt des
fünften bis dritten Jahres vor Beginn der jeweiligen Handelsperiode, ge-
bildet.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die jährlichen Emissions-
mengen nachMaßgabe des Absatzes 1 festzulegen.

(3) Die jährliche Emissionsmenge nach Absatz 1 ist jeweils um die Menge
an Brennstoffemissionen zu erhöhen, für die sowohl nach diesem Gesetz
Emissionszertifikate als auch nach dem Treibhausgas-Emissionshandels-
gesetz Berechtigungen für direkte Emissionen abgegeben werden müs-
sen. Sofern sich nachträglich Abweichungen des geschätzten vom tat-
sächlichen Umfang der Brennstoffemissionen ergeben, für die sowohl
nach diesem Gesetz Zertifikate als auch nach dem Treibhausgas-Emis-
sionshandelsgesetz Berechtigungen abgegeben werden müssen, ist dies
bei der Erhöhung derMenge in den Folgejahren zu berücksichtigen.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Einzelheiten zur Berech-
nung der jährlichen Erhöhung nachAbsatz 3 festzulegen.

(5) Die zuständige Behörde bestimmt die jährliche Erhöhungsmenge nach
denVorgaben des Absatzes 3 sowie nach denVorgaben der Rechtsverord-
nung nachAbsatz 4 undmacht diese im Bundesanzeiger bekannt.

§5
Flexibilisierungsinstrumente nach der EU-Klimaschutzverordnung

(1) Soweit während der Einführungsphase nach §10 Absatz 2 Satz 1 und 2
und für die Dauer der Anwendung eines Preiskorridors die jährliche Emis-
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sionsmenge nach §4 Absatz 1 und 3 für ein Kalenderjahr innerhalb der
Handelsperiode überschritten wird und die Jahresmengen der EU-Klima-
schutzverordnung nicht eingehalten werden, wird der darüber hinausge-
hende Bedarf an Emissionszertifikaten durch Nutzung von Flexibilisie-
rungsmöglichkeiten nach der EU-Klimaschutzverordnung, einschließlich
des Zukaufs einer entsprechenden Menge an Emissionszuweisungen aus
anderenMitgliedstaaten, gedeckt.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Einzelheiten zur Berech-
nung des zusätzlichen Bedarfs nach Absatz 1 zu regeln, insbesondere zur
Berücksichtigung

1. der Anrechnung möglicher Überschüsse an Emissionszuweisungen
durchMinderungen in anderen Sektoren,

2. der Menge der ausgegebenen, aber nicht abgegebenen Emissions-
zertifikate in einem Jahr und

3. der tatsächlichen Schnittmenge, die sich nach §4Absatz 3 ergibt.

Abschnitt 3
Grundpflichten der Verantwortlichen

§6
Überwachungsplan, vereinfachter Überwachungsplan

(1) Der Verantwortliche ist verpflichtet, bei der zuständigen Behörde für
jede Handelsperiode einen Überwachungsplan für die Ermittlung von
Brennstoffemissionen und die Berichterstattung nach §7 Absatz 1 einzu-
reichen. Soweit der Verantwortliche die Brennstoffemissionen ausschließ-
lich unter Anwendung von Standardemissionsfaktoren für die in Verkehr
gebrachten Brennstoffe ermittelt, ist es ausreichend, wenn der Verant-
wortliche einen vereinfachten Überwachungsplan einreicht. Der Überwa-
chungsplan und der vereinfachte Überwachungsplan bedürfen einer Ge-
nehmigung der zuständigen Behörde.

(2) Die Genehmigung für den Überwachungsplan ist zu erteilen, wenn
der Überwachungsplan den Vorgaben der Rechtsverordnung nach Ab-
satz 5 entspricht. Entspricht ein vorgelegter Überwachungsplan nicht die-
sen Vorgaben, ist der Verantwortliche verpflichtet, die von der zuständi-
gen Behörde festgestellten Mängel innerhalb einer von der zuständigen
Behörde festzusetzenden Frist zu beseitigen und den geänderten Überwa-
chungsplan vorzulegen. Die zuständige Behörde kann die Genehmigung
mit Auflagen für die Überwachung von und Berichterstattung über Brenn-
stoffemissionen verbinden.

(3) Die Genehmigung für den vereinfachten Überwachungsplan ist zu
erteilen, wenn der Verantwortliche erklärt, die Brennstoffemissionen nur
unter Anwendung von Standardemissionsfaktoren zu ermitteln und die
vom Verantwortlichen vorgesehene Methodik zur Erfassung von Art und
Menge der in Verkehr gebrachten Brennstoffe den Vorgaben der Rechts-
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verordnung nach Absatz 5 entspricht. Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. Die Genehmigung für den vereinfachten Überwachungsplan gilt
als erteilt, wenn die zuständige Behörde den Verantwortlichen nicht
innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung des vereinfachten Über-
wachungsplans auffordert, festgestellte Mängel zu beseitigen oder feh-
lende Erläuterungen nachzureichen.

(4) Der Verantwortliche ist verpflichtet, den Überwachungsplan oder den
vereinfachten Überwachungsplan innerhalb einer Handelsperiode unver-
züglich anzupassen und bei der zuständigen Behörde einzureichen, wenn

1. sich die Vorgaben in der Rechtsverordnung nachAbsatz 5 ändern,
2. der Verantwortliche plant, andere Arten von Brennstoffen in Verkehr

zu bringen, die eine Änderung der Überwachungsmethodik erfordern,
oder

3. ein Verantwortlicher mit vereinfachtem Überwachungsplan entschei-
det, seine Brennstoffemissionen im Folgejahr nicht mehr ausschließlich
durch Anwendung von Standardemissionsfaktoren zu ermitteln.

Für den angepassten Überwachungsplan nach Satz 1 gelten die Absätze 1
bis 3 entsprechend.

(5) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Fristen zur Einreichung
desÜberwachungsplans oder des vereinfachten Überwachungsplans fest-
zulegen sowie Anforderungen an den Mindestinhalt des Überwachungs-
plans oder des vereinfachten Überwachungsplans zu bestimmen, insbe-
sondere an

1. die Dokumentation der Methodik zur Ermittlung der Brennstoffemis-
sionen sowie von Art und Menge der vom Verantwortlichen in Verkehr
gebrachten Brennstoffe sowie

2. Einzelheiten zur Methodik der Berichterstattung über Brennstoffemis-
sionen der Verantwortlichen.

§7
Ermittlung und Bericht über Brennstoffemissionen

(1) Der Verantwortliche hat die Brennstoffemissionen für die in einem
Kalenderjahr in Verkehr gebrachten Brennstoffe auf Grundlage des Über-
wachungsplans zu ermitteln und der zuständigen Behörde bis zum
31. Juli des Folgejahres über die Brennstoffemissionen zu berichten.

(2) Die Berichtspflicht nach Absatz 1 gilt erstmals für das Kalender-
jahr 2021. Für die Kalenderjahre 2021 und 2022 ist die Berichtspflicht nach
Absatz 1 auf die Brennstoffe nachAnlage 2 beschränkt.

(3) Die Angaben im Emissionsbericht nach Absatz 1 müssen von einer
Prüfstelle nach §15 verifiziert worden sein.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Anforderungen an die
Ermittlung der Brennstoffemissionen und die Berichterstattung zu regeln,
insbesondere kann sie
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1. Vorgaben an die Emissionsermittlung, die Berichterstattung und die
Verifizierungmachen,

2. Standardwerte für Emissionsfaktoren von Brennstoffen festlegen; dabei
sollen die biogenen Brennstoffemissionen bei entsprechendem Nach-
haltigkeitsnachweis sowie Klärschlämmemit dem Emissionsfaktor Null
belegt werden,

3. Erleichterungen für die Berichterstattung und für die Verifizierung bei
ausschließlicher Ermittlung und Berichterstattung nach Standardemis-
sionsfaktoren vorsehen,

4. für die ersten beiden Berichtsjahre anordnen, dass die Ermittlung der
Brennstoffemissionen ausschließlich unter Anwendung der Standard-
emissionsfaktoren vorgenommenwird,

5. Einzelheiten regeln zur Vermeidung von Doppelerfassungen durch
Freistellung von der Berichtspflicht für Brennstoffemissionen, die be-
reits nachweislichGegenstand der Emissionsberichterstattungwaren.

(5) Doppelbelastungen infolge des Einsatzes von Brennstoffen in einer
dem EU-Emissionshandel unterliegenden Anlage sind möglichst vorab zu
vermeiden. Die Bundesregierung wird bis zum 31.Dezember 2020 durch
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
Anforderungen und Verfahren festlegen, wie der Verantwortliche insbe-
sondere im Falle einer Direktlieferung von Brennstoffen an ein Unterneh-
men und deren Einsatzes in einer dem EU-Emissionshandel unterliegen-
den Anlage eine entsprechende Menge an Brennstoffemissionen von den
nach Absatz 1 zu berichtenden Brennstoffemissionen abziehen kann, so-
weit durch den Emissionsbericht nach §5 des Treibhausgas-Emissions-
handelsgesetzes der Einsatz dieser Brennstoffe nachgewiesen ist.

§8
Abgabe von Emissionszertifikaten

Der Verantwortliche hat jährlich bis zum 30.September an die zuständige
Behörde eine Anzahl von Emissionszertifikaten abzugeben, die der nach
§7 berichteten Gesamtmenge an Brennstoffemissionen im vorangegange-
nen Kalenderjahr entspricht.

Abschnitt 4
Emissionszertifikate, Veräußerung und Register

§9
Emissionszertifikate

(1) Auf den Emissionszertifikaten ist die Zuordnung zu einer Handelspe-
riode sowie zu einem Kalenderjahr innerhalb dieser Handelsperiode er-
kennbar. Die Emissionszertifikate für Brennstoffemissionen sind ab dem
ersten Jahr der jeweiligen Handelsperiode gültig. Abweichend von den
Sätzen 1 und 2 sind Emissionszertifikate, die während der Einführungs-
phase nach §10 Absatz 2 Satz 2 veräußert werden, nur für das auf dem
Emissionszertifikat erkennbare Kalenderjahr für die Abdeckung der
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Brennstoffemissionen dieses Kalenderjahres oder des Vorjahres gültig.
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, für die Dauer der Anwendung
des Preiskorridors nach §10 Absatz 2 Satz 4 die Gültigkeit der Emissions-
zertifikate abweichend von Satz 2 zu beschränken. Der Inhaber von
Emissionszertifikaten kann jederzeit auf sie verzichten und ihre Löschung
verlangen.

(2) Emissionszertifikate sind übertragbar. Die Übertragung von
Emissionszertifikaten erfolgt durch Einigung und Eintragung auf dem
Konto des Erwerbers im nationalen Emissionshandelsregister nach §12.
Die Eintragung erfolgt auf Anweisung des Veräußerers an die zuständige
Behörde, Emissionszertifikate von seinem Konto auf das Konto des Erwer-
bers zu übertragen.

(3) Soweit für jemanden ein Emissionszertifikat auf seinem Konto im na-
tionalen Emissionshandelsregister eingetragen ist, gilt der Inhalt des
Emissionshandelsregisters als richtig. Dies gilt nicht, wenn die Unrichtig-
keit dem Empfänger von Emissionszertifikaten bei der Übertragung im
Zeitpunkt der Eintragung auf demKonto bekannt ist.

§10
Veräußerung von Emissionszertifikaten

(1) Die nach §4 Absatz 1 und 3 festgelegte Menge an Emissionszerti-
fikaten sowie der zusätzliche Bedarf, der sich in der Einführungsphase
nach Absatz 2 ergeben kann, werden durch die zuständige Behörde ver-
äußert. Die Emissionszertifikate werden zum Festpreis verkauft und ab
2026 versteigert. Im Falle der Versteigerung wird die in einem Kalender-
jahr zur Verfügung stehende Versteigerungsmenge in regelmäßigen Ab-
ständen in gleichen Teilmengen angeboten. Die zuständige Behörde stellt
sicher, dass die Versteigerungstermine nach Absatz 3 spätestens
zweiMonate imVoraus bekannt gemacht werden.

(2) In der Einführungsphase werden die Emissionszertifikate zunächst
zum Festpreis verkauft. Für die Dauer des Verkaufs beträgt der Festpreis
pro Emissionszertifikat

1. im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31.Dezember 2021: 25 Euro,
2. im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31.Dezember 2022: 30 Euro,
3. im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31.Dezember 2023: 35 Euro,
4. im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31.Dezember 2024: 45 Euro,
5. im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31.Dezember 2025: 55 Euro.

Verantwortliche können bis zu 10 Prozent der in einem der Jahre 2021 bis
2025 erworbenen Emissionszertifikate bis zum 30.September des jeweili-
gen Folgejahres zur Erfüllung der Abgabepflicht nach §8 für das Vorjahr
zu dem für dieses Jahr festgelegten Festpreis erwerben. Für das Jahr 2026
wird ein Preiskorridor mit einem Mindestpreis von 55 Euro pro Emissions-
zertifikat und einem Höchstpreis von 65 Euro pro Emissionszertifikat fest-
gelegt.
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(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, das Versteigerungsverfah-
ren sowie Einzelheiten zum Verkauf zum Festpreis zu regeln. In der
Rechtsverordnung sind insbesondere

1. die zuständige Stelle festzulegen und
2. die Regeln für die Durchführung des Versteigerungsverfahrens festzu-

legen; diese müssen objektiv, nachvollziehbar und diskriminierungs-
frei sein und Vorkehrungen gegen die Beeinflussung der Preisbildung
durch das Verhalten einzelner Bieter treffen.

Im Falle des Verkaufs zum Festpreis kann in der Rechtsverordnung die
Beauftragung einer anderen Stelle durch die zuständige Behörde vorgese-
henwerden.

(4) Die Erlöse aus der Veräußerung stehen dem Bund zu. Die Kosten, die
dem Bund durch die Wahrnehmung der ihm im Rahmen dieses Gesetzes
zugewiesenen Aufgaben, einschließlich der gemäß §11 entstehenden
Ausgaben, entstehen und nicht durch Gebühren nach §16 gedeckt sind,
werden aus den Erlösen nach Satz 1 gedeckt, mit Ausnahme der Kosten
nach §5.

§11
Ausgleich indirekter Belastungen

(1) Entsteht durch die Einführung des Brennstoffemissionshandels nach
diesem Gesetz eine unzumutbare Härte für ein betroffenes Unternehmen
und ein mit diesem verbundenes Unternehmen, das mit seinem Kapital
aus handels- oder gesellschaftsrechtlichem Rechtsgrund für die Risiken
des Geschäftsbetriebes des betroffenen Unternehmens einstehen muss,
gewährt die zuständige Behörde auf Antrag eine finanzielle Kompensa-
tion in der zur Vermeidung der unzumutbaren Härte erforderlichen Höhe.
Dies gilt nicht für Verantwortliche im Sinne des §3 Nummer 3. Von einer
unzumutbaren Härte ist in der Regel nicht auszugehen, sofern die Brenn-
stoffkosten eines Unternehmens, auch unter Berücksichtigung der durch
die Einführung des Brennstoffemissionshandels verursachten direkten
und indirekten zusätzlichen Kosten, nicht mehr als 20 Prozent der be-
triebswirtschaftlichenGesamtkosten ausmachen oder wenn der Anteil der
Zusatzkosten durch die Einführung des Brennstoffemissionshandels an
der Bruttowertschöpfung nicht mehr als 20 Prozent beträgt. Die Bundesre-
gierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf,

1. Einzelheiten zur Antragstellung und zu erbringenden Nachweisen zu
regeln und

2. die in den Sätzen 2 und 3 genannten Schwellenwerte anzupassen.

(2) Die Bundesregierung wird durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, Einzelheiten regeln über die vollstän-
dige finanzielle Kompensation für Anlagenbetreiber im Sinne des §3
Nummer 2 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes, die Brennstoffe
nach Anlage 1 einsetzen, für die nach diesem Gesetz Emissionszertifikate
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abgegeben wurden und aufgrund deren Einsatz in der emissionshandels-
pflichtigen Anlage auch nach dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz
Berechtigungen abgegeben werden müssen. Die Rechtsverordnung be-
darf der Zustimmung des Deutschen Bundestages. Hat sich der Deutsche
Bundestag nach Ablauf von drei Sitzungswochen seit Eingang der Rechts-
verordnung nicht mit ihr befasst, gilt seine Zustimmung zu der unverän-
derten Rechtsverordnung als erteilt.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die erforderlichen Maß-
nahmen zur Vermeidung von Carbon-Leakage und zum Erhalt der grenz-
überschreitenden Wettbewerbsfähigkeit betroffener Unternehmen zu re-
geln. Die Maßnahmen sollen vorrangig durch finanzielle Unterstützung
für klimafreundliche Investitionen erfolgen. Die Rechtsverordnung bedarf
der Zustimmung des Deutschen Bundestages. Hat sich der Deutsche
Bundestag nach Ablauf von sechs Sitzungswochen seit Eingang der
Rechtsverordnung nicht mit ihr befasst, gilt seine Zustimmung zu der
unveränderten Rechtsverordnung als erteilt.

§12
Nationales Emissionshandelsregister

(1) Die zuständige Behörde führt ein nationales Emissionshandelsregister
in der Form einer elektronischen Datenbank. Das Emissionshandelsregis-
ter enthält Konten für Emissionszertifikate und weist Verfügungsbe-
schränkungen aus. Es enthält ein Verzeichnis der berichteten und geprüf-
ten Brennstoffemissionen der Verantwortlichen. Bei der Einrichtung und
beim Betrieb des Emissionshandelsregisters sind dem jeweiligen Stand
der Technik entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung von Daten-
schutz undDatensicherheit zu treffen.

(2) Jeder Verantwortliche erhält ein Konto, in dem die Ausgabe, der
Besitz, die Übertragung, die Löschung und die Abgabe von Emissions-
zertifikaten verzeichnet werden. Abgegebene Emissionszertifikate wer-
den von der zuständigen Behörde gelöscht. Jede Person erhält auf Antrag
ein Konto, in dem der Besitz, die Löschung und die Übertragung von
Emissionszertifikaten verzeichnet werden.

(3) Jeder Kontoinhaber hat freien Zugang zu den auf seinen Konten ge-
speicherten Informationen.

(4) Die im Emissionshandelsregister verfügbarenDaten über die berichte-
ten und geprüften Brennstoffemissionen der Verantwortlichen sowie über
die von den Verantwortlichen zur Erfüllung der Abgabepflicht nach §8
abgegebenen Mengen an Emissionszertifikaten werden von der zuständi-
gen Behörde öffentlich zugänglich gemacht. Die zuständige Behörde
macht die Daten zu den von den Verantwortlichen vorgenommenen Über-
tragungen von Emissionszertifikaten nach Ablauf von fünf Jahren nach
der Übertragung öffentlich zugänglich.

(5) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
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mung des Bundesrates bedarf, Einzelheiten zur Einrichtung, zum Betrieb
und zur Führung des Emissionshandelsregisters zu regeln.

Abschnitt 5
Gemeinsame Vorschriften

§13
Zuständigkeiten

(1) Zuständige Behörde ist das Umweltbundesamt.

(2) Ist für Streitigkeiten nach diesem Gesetz der Verwaltungsrechtsweg
gegeben, ist für Klagen, die sich gegen eine Handlung oder Unterlassung
des Umweltbundesamtes richten, das Verwaltungsgericht örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk die Deutsche Emissionshandelsstelle im Umweltbun-
desamt ihren Sitz hat.

§14
Überwachung, Datenübermittlung

(1) Die zuständige Behörde hat die Durchführung dieses Gesetzes und
der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen zu überwachen.

(2) Die Verantwortlichen sind verpflichtet, den Angehörigen der zustän-
digen Behörde und deren Beauftragten unverzüglich

1. den Zutritt zu den Betriebsräumen oder Grundstücken zu den Ge-
schäftszeiten zu gestatten,

2. die Vornahme von Prüfungen zu den Geschäftszeiten zu gestatten
sowie

3. auf Anforderung die Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen vorzule-
gen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind.

Im Rahmen der Pflichten nach Satz 1 haben die Verantwortlichen Arbeits-
kräfte sowieHilfsmittel bereitzustellen.

(3) Für die zur Auskunft verpflichtete Person gilt §55 der Strafprozessord-
nung entsprechend.

(4) Im Rahmen der Überprüfung der von Verantwortlichen nach §7 über-
mittelten Daten durch die zuständige Behörde übermittelt die General-
zolldirektion auf Ersuchen der zuständigen Behörde die im Rahmen des
Besteuerungsverfahrens nach dem Energiesteuergesetz gemachten An-
gaben der Verantwortlichen, soweit diese Daten und Angaben für die
Prüfung der Emissionsberichterstattung dieser Verantwortlichen von Be-
deutung sind. Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Einzelheiten zur
Datenübermittlung zu regeln, insbesondere das Nähere über den Umfang
und die Form der erforderlichen Daten, die Festlegungen zur Auskunfts-
frequenz und zur Bearbeitungsfrist, die Anforderung an das Verfahren zur
Datenübermittlung einschließlich der Art und Weise der Übermittlung der
Daten. Im Falle eines automatisierten Abrufverfahrens oder eines automa-
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tisierten Anfrage- und Auskunftsverfahrens haben die beteiligten Stellen
zu gewährleisten, dass dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende
Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit ge-
troffen werden, die insbesondere die Vertraulichkeit und Integrität der
Daten gewährleisten; im Falle der Nutzung allgemein zugänglicher Netze
sind dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungs-
verfahren anzuwenden.

§15
Prüfstellen

(1) Zur Prüfung von Emissionsberichten nach §7Absatz 1 sind berechtigt:

1. die für die Tätigkeitsgruppen nach den Nummern 1a bis 2 des An-
hangs I der Durchführungsverordnung (EU) 2018/2067 der Kommission
vom 19.Dezember 2018 über die Prüfung von Daten und die Akkredi-
tierung von Prüfstellen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates (ABl. L 334 vom 31. 12. 2018, S. 94)
akkreditierten Prüfstellen für Berichte über Brennstoffemissionen in
ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich,

2. die nach dem Umweltauditgesetz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 4.September 2002 (BGBl. I S. 3490), das zuletzt durch Artikel 13
des Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966) geändert worden ist, in
der jeweiligen Fassung zugelassenen Umweltgutachter für Berichte
über Brennstoffemissionen von Verantwortlichen in dem Bereich, für
den die Umweltgutachter zugelassen sind, sowie

3. weitere Prüfstellen nach Maßgabe einer Rechtsverordnung nach Ab-
satz 2.

Die Prüfstelle nimmt die ihr zugewiesenen Aufgaben nur im öffentlichen
Interessewahr.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, weiteren sachverständigen
Stellen oder Berufsgruppen die Berechtigung zur Prüfung von Emissions-
berichten nach Absatz 1 zu erteilen. In der Rechtsverordnung kann diese
Berechtigung von einer vorherigen Bekanntgabe durch die zuständige
Behörde abhängig gemacht werden; in diesem Falle regelt die Verord-
nung auch Voraussetzungen und das Verfahren der Zulassungsprüfung
sowie die Voraussetzungen und das Verfahren der Bekanntgabe von Prüf-
stellen.

§16
Gebühren für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen

(1) Für die Eröffnung eines Personen- oder Händlerkontos im nationalen
Emissionshandelsregister erhebt die zuständige Behörde von dem Konto-
inhaber eine Gebühr von 170 Euro, für die Verwaltung eines Personen-
oder Händlerkontos eine Gebühr von 600 Euro pro Handelsperiode sowie
für die Umfirmierung eines Kontos oder für die Änderung eines Kontobe-
vollmächtigten eineGebühr von jeweils 60 Euro.
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(2) Wird ein Widerspruch gegen Entscheidungen nach diesem Gesetz
vollständig oder teilweise zurückgewiesen, beträgt die Gebühr entspre-
chend dem entstandenen Verwaltungsaufwand 50 bis 4 000 Euro. Dies gilt
nicht, wenn der Widerspruch nur deshalb keinen Erfolg hat, weil die
Verletzung einer Verfahrens- oder Formvorschrift nach §45 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes unbeachtlich ist. Wird der Widerspruch nach
Beginn der sachlichen Bearbeitung jedoch vor deren Beendigung zurück-
genommen, ermäßigt sich die Gebühr ummindestens 25 Prozent.

§17
Elektronische Kommunikation

(1) Die zuständige Behörde kann für Überwachungspläne, Berichte und
Anträge, für die Bekanntgabe von Entscheidungen und für die sonstige
Kommunikation die Verwendung der Schriftform oder der elektronischen
Form vorschreiben.Wird die elektronische Form vorgeschrieben, kann die
zuständige Behörde eine bestimmte Verschlüsselung sowie die Eröffnung
eines Zugangs für die Übermittlung elektronischer Dokumente vorschrei-
ben. Die zuständige Behörde kann auch vorschreiben, dass Verantwortli-
che oder Prüfstellen zur Erstellung von Überwachungsplänen oder Berich-
ten oder zur Stellung von Anträgen nur die auf ihrer Internetseite zur
Verfügung gestellten elektronischen Formularvorlagen zu benutzen und
die ausgefüllten Formularvorlagen in elektronischer Form sowie unter
Verwendung einer qualifizierten Signatur zu übermitteln haben. Wenn
die Benutzung elektronischer Formatvorlagen vorgeschrieben ist, ist die
Übermittlung zusätzlicher Dokumente als Ergänzung der Formatvorlagen
unter Beachtung der Formvorschriften des Satzes 3 möglich. Anordnun-
gen nach den Sätzen 1 bis 3 werden im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

(2) Für Verfahren für Maßnahmen im Sinne von §2 Absatz 3 gilt Absatz 1
entsprechend.

§18
Änderung der Identität oder Rechtsform des Verantwortlichen

(1) Ändert sich die Identität oder die Rechtsform eines Verantwortlichen,
so hat der neue Verantwortliche dies unverzüglich nach der Änderung der
zuständigen Behörde anzuzeigen. Der neue Verantwortliche übernimmt
die noch nicht erfüllten Pflichten des ursprünglichen Verantwortlichen
nach den §§6 bis 8.

(2) Wird über das Vermögen eines Verantwortlichen das Insolvenzverfah-
ren eröffnet, hat der Insolvenzverwalter die zuständige Behörde unver-
züglich darüber zu unterrichten. Alle Verpflichtungen des Verantwort-
lichen aus diesem Gesetz bestehen während des Insolvenzverfahrens fort.
Der Insolvenzverwalter teilt der zuständigen Behörde die natürlichen Per-
sonen mit, die während des Insolvenzverfahrens berechtigt sind, Übertra-
gungen nach §9 Absatz 2 vorzunehmen. Die Sätze 1 bis 3 gelten entspre-
chend für den vorläufigen Insolvenzverwalter mit Verfügungsbefugnis
über das Vermögen des Verantwortlichen sowie für den Verantwortlichen
als eigenverwaltenden Schuldner.
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§19
Ausschluss der aufschiebenden Wirkung

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Entscheidungen nach §6 Ab-
satz 2 Satz 3, §20 Satz 1 oder §21 Absatz 2 Satz 1 haben keine aufschie-
bendeWirkung.

Abschnitt 6
Sanktionen

§20
Durchsetzung der Berichtspflicht

Kommt ein Verantwortlicher nach Ende der Einführungsphase nach §10
Absatz 2 Satz 1 und 2 seiner Berichtspflicht nach §7 Absatz 1 nicht nach,
so verfügt die zuständige Behörde die Sperrung seines Kontos im nationa-
len Emissionshandelsregister. Die Sperrung ist aufzuheben, sobald der
Verantwortliche der zuständigen Behörde einen Emissionsbericht vorlegt
und die zuständige Behörde diesen Bericht als den Anforderungen nach
§7 genügend anerkennt oder eine Schätzung der Emissionen nach §21
Absatz 2 Satz 1 erfolgt.

§21
Durchsetzung der Abgabepflicht

(1) Kommt ein Verantwortlicher seiner Abgabepflicht nach §8 nicht nach,
so setzt die zuständige Behörde für jede Tonne Kohlendioxidäquivalent,
für die der Verantwortliche kein Emissionszertifikat abgegeben hat, eine
Zahlungspflicht fest. Die Höhe der Zahlungspflicht entspricht

1. in der Einführungsphase nach §10 Absatz 2 Satz 1 und 2 für die Jahre
mit einem Verkauf zum Festpreis für jedes nicht abgegebene Emis-
sionszertifikat demDoppelten des jeweiligen Festpreises,

2. ansonsten der Höhe der für das entsprechende Jahr festzusetzenden
Zahlungspflicht nach §30 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetzes.

Von einem Leistungsbescheid nach Satz 1 kann abgesehen werden, wenn
der Verantwortliche seiner Abgabepflicht nach §8 aufgrund höherer Ge-
walt nicht nachkommen konnte. Hat der Verantwortliche über die Brenn-
stoffemissionen nach §7 berichtet, ist die Festsetzung der Zahlungspflicht
nur zulässig, soweit die Menge der abgegebenen Emissionszertifikate
geringer ist als die Höhe der verifizierten Brennstoffemissionen im Emis-
sionsbericht.

(2) Soweit ein Verantwortlicher nicht ordnungsgemäß über die Brenn-
stoffemissionen berichtet hat, schätzt die zuständige Behörde die dem
Verantwortlichen zuzurechnenden Brennstoffemissionen. Die Schätzung
ist Basis für die Abgabepflicht nach §8. Die Schätzung unterbleibt, wenn
der Verantwortliche im Rahmen der Anhörung zum Leistungsbescheid
nachAbsatz 1 seiner Berichtspflicht ordnungsgemäß nachkommt.
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(3) Der Verantwortliche bleibt ungeachtet geleisteter Zahlungen nach
Absatz 1 verpflichtet, die fehlenden Emissionszertifikate bis zum 30.Sep-
tember des Jahres abzugeben, das dem Verstoß gegen die Abgabe- oder
Berichtspflicht folgt; sind die Brennstoffemissionen nach Absatz 2 ge-
schätzt worden, so sind die Emissionszertifikate nach Maßgabe der erfolg-
ten Schätzung abzugeben.

§22
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen §7 Absatz 1 einen Bericht
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer eine in Absatz 1 bezeichnete Handlung
fahrlässig begeht.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen §6Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 4 Satz 1 einenÜberwachungs-
plan nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ein-
reicht,

2. entgegen §14 Absatz 2 eine dort genannte Handlung nicht gestattet,
eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig erteilt, eine Unterlage nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig
vorlegt oder eine Arbeitskraft oder ein Hilfsmittel nicht oder nicht
rechtzeitig bereitstellt,

3. einer Rechtsverordnung nach §11 Absatz 1 Satz 3 oder einer vollzieh-
baren Anordnung aufgrund einer solchen Rechtsverordnung zuwider-
handelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,

4. entgegen §18 Absatz 1 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer
Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro und in den Fällen der Ab-
sätze 2 und 3 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet
werden.

Abschnitt 7
Evaluierung

§23
Erfahrungsbericht

(1) Die Bundesregierung evaluiert dieses Gesetz und legt dem Bundestag
bis zum 30.November 2022 sowie bis zum 30.November 2024 und dann
alle vier Jahre einen Erfahrungsbericht vor. In dem Bericht berichtet sie
insbesondere über den Stand der Implementierung und die Wirksamkeit
des nationalen Emissionshandelssystems, über Auswirkungen der Fest-
preise und Preiskorridore nach §10 Absatz 2 und macht auf dieser Basis
erforderlichenfalls Vorschläge für gesetzliche Änderungen zur Anpas-
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sung und Fortentwicklung des Emissionshandelssystems. Dabei berück-
sichtigt sie die jährlichen Klimaschutzberichte nach §10 des Bundes-Kli-
maschutzgesetzes. Die Möglichkeit zur gesetzlichen Anpassung der Fest-
preise und Preiskorridore bleibt unberührt. Sofern die Bundesregierung
auf Grundlage des bis zum 30.November 2024 vorzulegenden Berichts
eine Fortführung des Preiskorridors bei der Versteigerung für sinnvoll und
erforderlich erachtet, macht sie im Jahr 2025 einen Vorschlag für die
rechtliche Umsetzung.

(2) Das Umweltbundesamt unterstützt das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit bei der Erstellung des Erfah-
rungsberichts. Die betroffenen Bundesministerien werden durch das
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
frühzeitig beteiligt und unterstützen das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit bei der Erarbeitung des Erfahrungs-
berichts.

Abschnitt 8
Schlussvorschriften

§24
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der
Verkündung in Kraft.

(2) §11 Absatz 1 und 2 tritt

1. am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den Tag folgt, an dem die
Europäische Kommission die zu §11 Absatz 1 und 2 erforderliche bei-
hilferechtlicheGenehmigung erteilt hat,

2. frühestens jedoch amTag nach der Verkündung dieses Gesetzes.

Der Tag des Inkrafttretens ist vom Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit im Bundesgesetzblatt gesondert bekannt
zu geben.

Anlage 1
Brennstoffe

(zu §2 Absatz 1)

Brennstoffe im Sinne dieses Gesetzes sind:

1. Waren der Positionen 1507 bis 1518 der Kombinierten Nomenklatur,
die dazu bestimmt sind, als Kraft- oder Heizstoff verwendet zuwerden,

2. Waren der Positionen 2701, 2702 und 2704 bis 2715 der Kombinierten
Nomenklatur,

3. Waren der Positionen 2901 und 2902 der KombiniertenNomenklatur,
4. Waren der Unterposition 2905 11 00 der Kombinierten Nomenklatur,

die nicht von synthetischer Herkunft sind und die dazu bestimmt sind,
als Kraft- oder Heizstoff verwendet zuwerden,
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5. Waren der Positionen 3403, 3811 und 3817 der Kombinierten Nomen-
klatur,

6. Waren der Unterpositionen
a) 3824 99 86, 3824 99 93,
b) 3824 99 92 und 3824 99 96 (jeweils ausgenommen zubereitete Rost-

schutzmittel, Amine als wirksame Bestandteile enthaltend, sowie
zusammengesetzte anorganische Löse- und Verdünnungsmittel für
Lacke und ähnliche Erzeugnisse),

c) 3826 00 10 und 3826 00 90 der KombiniertenNomenklatur,
die dazu bestimmt sind, als Kraft- oder Heizstoff verwendet zuwerden.

Als Brennstoffe im Sinne dieses Gesetzes gelten mit Ausnahme von Torf
und Waren der Positionen 4401 und 4402 der Kombinierten Nomenklatur
auch

1. andere als die in Satz 1 genannten Waren, die zur Verwendung als
Kraftstoff oder als Zusatz oder Verlängerungsmittel von Kraftstoffen
bestimmt sind oder als solche zum Verkauf angeboten oder verwendet
werden,

2. andere als die in Satz 1 genannten Waren, ganz oder teilweise aus
Kohlenwasserstoffen, die zur Verwendung als Heizstoff bestimmt sind
oder als solche zumVerkauf angeboten oder verwendet werden.

Satz 2 gilt nicht für Waren, die sich in einem Steueraussetzungsverfahren
nach denVorschriften des Alkoholsteuergesetzes befinden.

Anlage 2
Brennstoffe für die Emissionsberichterstattung

in den Jahren 2021 und 2022

(zu §7 Absatz 2)

Für die Emissionsberichterstattung für die Kalenderjahre 2021 und 2022
sind Brennstoffe im Sinne dieses Gesetzes:

1. Benzin der Unterpositionen 2710 12 41, 2710 12 45 und 2710 12 49 und
der Unterpositionen 2710 12 31, 2710 12 51 und 2710 12 59 der Kombi-
niertenNomenklatur;

2. Gasöle der Unterpositionen 2710 19 43 bis 2710 19 48 und der Unterpo-
sitionen 2710 20 11 bis 2710 20 19 der KombiniertenNomenklatur;

3. Heizöle der Unterpositionen 2710 19 62 bis 2710 19 68 und der Unterpo-
sitionen 2710 20 31 bis 2710 20 39 der KombiniertenNomenklatur;

4. Erdgas: Waren der Unterpositionen 2711 11 (verflüssigtes Erdgas) und
2711 21 der Kombinierten Nomenklatur und gasförmige Energieer-
zeugnisse, die beim Kohleabbau aufgefangen werden, ohne gasför-
mige Biokraft- und Bioheizstoffe;

5. Flüssiggase:Waren der Unterpositionen 2711 12 bis 2711 19 der Kombi-
niertenNomenklatur.
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Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften
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§1
Zweck des Gesetzes

Zweck dieses Gesetzes ist es, die Grundlagen für den Handel mit Zertifi-
katen für Emissionen aus Brennstoffen zu schaffen und für eine Beprei-
sung dieser Emissionen zu sorgen, soweit diese Emissionen nicht vom
EU-Emissionshandel erfasst sind, um damit zur Erreichung der nationa-
len Klimaschutzziele, einschließlich des langfristigen Ziels der Treib-
hausgasneutralität bis 2050, und zur Erreichung der Minderungsziele
nach der EU-Klimaschutzverordnung sowie zur Verbesserung der Ener-
gieeffizienz beizutragen. Zweck des nationalen Emissionshandelssys-
tems ist die Bepreisung fossiler Treibhausgasemissionen.
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2 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC), Climate Change 2013 –
The Physical Science Basis, 2013, S.123 ff.

2

Schrifttum: Agora Energiewende, 15 Eckpunkte für das Klimaschutzgesetz, 2019;
BMU, Klimaschutzplan 2050 – Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der
Bundesregierung, Stand: November 2016; BMU, Klimaschutzprogramm 2030 der
Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050, Stand: 08.10.2019;
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3.Aufl. 2015; Epping/Hillgruber (Hrsg.), BeckOK GG, Stand: 15.05.2020; Franzius,
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Climate Change (IPPC), Climate Change 2013 – The Physical Science Basis, 2013;
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC), Klimaänderung 2014 – Synthe-
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Stand: Februar 2020; Proelß (Hrsg.), Internationales Umweltrecht, 2017; Sachs
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schaftlichen Entwicklung, Aufbruch zu einer neuen Klimapolitik, Sondergutachten
2019; UBA, CO2-Bepreisung in Deutschland, August 2019; von Mangoldt/Klein/
Starck (Hrsg.), GG, 7.Aufl. 2018; Zenke/Telschow, CO2-Bepreisung durch nationalen
Emissionshandel, EnWZ 2020, 157.

Rechtsprechung: BVerfG, Beschl. v. 29. 04.1958 – 2 BvO 3/56, BVerfGE 8, 143;
BVerfG, Beschl. v. 08. 05.2018 – 1 BvR 2864/13, NVwZ 2018, 972.

I. Einleitung
Der anthropogene Klimawandel stellt eine der größten Herausforde-
rungen für heutige und künftige Generationen dar.1 Durch den hohen
Ausstoß der Gase Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Distickstoffoxid
(Lachgas, N2O) tritt der sogenannte Treibhauseffekt auf.Mit diesem Stich-
wort wird der Wirkungszusammenhang beschrieben, dass durch die er-
höhten Emissionen zwar die (energiereiche) kurzwellige Sonnenstrahlung
nahezu ungehindert durch die Atmosphäre zur Erdoberfläche gelangen
kann, hingegen die langwellige Wärmeabstrahlung der Erdoberfläche
und der Atmosphäre absorbieren und dadurch einen Temperaturanstieg
bewirken.2

Vor diesem Hintergrund hat sich die Bundesrepublik Deutschland auf
internationaler und europäischer Ebene sowie in nationalen Regelungen
zu einer Reduzierung des Treibhausgasausstoßes verpflichtet. Um diesen
Verpflichtungen nachzukommen, entstand das Klimaschutzprogramm
2030. Dieses Maßnahmenpaket enthielt neben weiteren Regelungen ins-
besondere das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) und das Brennstoffemis-
sionshandelsgesetz (BEHG). Die ergriffenen Maßnahmen dienen insbe-
sondere dazu, den völker- und unionsrechtlichen Verpflichtungen der
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3 BT-Drs. 19/14746, S.1.
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4

4 BT-Drs. 19/14746, S.1.
5 BT-Drs. 19/14746, S.32.

5

6 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),
09.05.1992, 1771 U.N.T.S.107, ratifiziert durch 196 Staaten und die Europäische
Union (Stand: 06.08.2020), in Kraft getreten am 21.03.1994.

7 Stand: 03.08.2021, Zahl der aktuellen Vertragsparteien abrufbar unter: https://
unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/status-of-ratification/status-of-
ratification-of-the-convention (letzter Abruf: 26. 01.2021).

8 UnitedNations FrameworkConvention onClimate Change.

Bundesrepublik Deutschland zur Eindämmung des Klimawandels nach-
zukommen.3

Der Zweck des BEHG liegt in der Schaffung der Grundlagen für einen
nationalen Brennstoffemissionshandel, um somit einen Beitrag zur Reduk-
tion der CO2-Emissionen und zur Bekämpfung des anthropogenen Klima-
wandels zu leisten.

II. Völkerrechtlicher Hintergrund
Das BEHG entstand vor dem Hintergrund völkerrechtlicher Verpflichtun-
gen der Bundesrepublik Deutschland, den Klimawandel einzudämmen
und die Erderwärmung gering zu halten.4 Insbesondere die Klimarahmen-
konvention der Vereinten Nationen und das Übereinkommen von Paris
verpflichten Deutschland auf internationaler Ebene, die Emissionen an-
thropogener Treibhausgase zu reduzieren.5

1. Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen und Kyoto-
Protokoll

Das grundlegende völkerrechtliche Übereinkommen zum Klimaschutz ist
die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen.6 Dieser völker-
rechtliche Vertrag wurde im Jahr 1992 auf der UN-Klimakonferenz in Rio
de Janeiro von 154 Staaten unterzeichnet und trat am 21. 03. 1994 in Kraft.
Inzwischen wurde die Konvention von 196 Staaten und der EU ratifiziert.7
Das Ziel der Klimarahmenkonvention ist gemäß Art. 2 UNFCCC8 die Sta-
bilisierung der Treibhausgaskonzentrationen auf einem Niveau, bei dem
eine gefährliche vom Menschen verursachte Störung des Klimasystems
verhindert wird. Dies soll in einem Zeitraum geschehen, der es Ökosyste-
men erlaubt, sich auf natürliche Weise an die Klimaänderungen anzupas-
sen, die Nahrungsmittelerzeugung nicht bedroht und die Fortführung der
wirtschaftlichen Entwicklung auf nachhaltige Weise ermöglicht. Art. 3
UNFCCC legt die Grundsätze fest, von denen sich die Vertragsstaaten bei
ihren Maßnahmen zur Verwirklichung des Zieles des Übereinkommens
und zur Durchführung seiner Bestimmungen leiten lassen sollen. Insbe-
sondere sollen die unterzeichnenden Staaten auf der Grundlage der Ge-
rechtigkeit und entsprechend ihren gemeinsamen, aber unterschiedlichen
Verantwortlichkeiten und ihren jeweiligen Fähigkeiten das Klimasystem
schützen. Dabei sollen weiter entwickelte Staaten bei der Bekämpfung

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/status-of-ratification/status-of-ratification-of-the-convention
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/status-of-ratification/status-of-ratification-of-the-convention
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/status-of-ratification/status-of-ratification-of-the-convention
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6

9 Prall/Ewer, in: Koch/Hofmann/Reese, Umweltrecht, 5.Aufl. 2018, §9 Rn.19, 22.

7

10 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate
Change, 11.12.1997, 2303 U.N.T.S.162, ratifiziert durch 191 Staaten und die
Europäische Union (Stand: 06.08.2020), in Kraft getreten am 16.02.2005.

8

der Klimaänderungen und ihrer nachteiligen Auswirkungen die Führung
übernehmen. Die speziellen Bedürfnisse und besonderen Gegebenheiten
der Entwicklungsländer sind zu berücksichtigen. Zudem sind die Ver-
tragsstaaten angehalten, Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um den Ursa-
chen der Klimaänderungen vorzubeugen, sie zu verhindern oder so gering
wie möglich zu halten und die nachteiligen Auswirkungen der Klimaän-
derungen abzuschwächen. Zudem sollen die Staaten zusammenarbeiten,
um ein tragfähiges und offenes internationales Wirtschaftssystem zu för-
dern, das zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum und nachhaltiger Ent-
wicklung in allen Vertragsparteien führt.

Die Klimarahmenkonvention normiert damit die allgemeine Zielsetzung,
die Grundsätze und die Grundpflicht der Reduzierung von THG-Emissio-
nen. Allerdings enthält die Konvention nur wenige konkrete Verpflichtun-
gen für die Vertragsparteien.9 Eine konkrete Pflicht für weiter entwickelte
Vertragsparteien enthält Art. 4 Abs. 2 Buchst. a) UNFCCC. Danach soll
jede dieser Vertragsparteien nationale Strategien beschließen und ent-
sprechende Maßnahmen zur Abschwächung der Klimaänderungen er-
greifen, indem sie ihre anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen
begrenzt und ihre Treibhausgassenken und -speicher schützt und er-
weitert.

Die Klimarahmenkonvention sieht darüber hinaus jährliche Treffen der
Vertragsstaaten zu einer Vertragsstaatenkonferenz vor. Im Rahmen dieser
Vertragsstaatenkonferenzen wurden die wichtigsten völkerrechtlichen
Verträge zum internationalen Klimaschutz ausgearbeitet. In diesem Zu-
sammenhang wurde am 11. 12. 1997 auch das Kyoto-Protokoll10 verab-
schiedet. Dieses Abkommen stellt den ersten völkerrechtlichen Vertrag
dar, der verbindliche Verpflichtungen zur Reduzierung des Treibhausgas-
ausstoßes enthält. Aus diesem Grund wird das Kyoto-Protokoll vielfach als
Meilenstein der internationalen Klimapolitik angesehen. Das Abkommen
stellt individuelle Vorgaben für einzelne Länder auf, die innerhalb be-
stimmter Verpflichtungsperioden umgesetzt werdenmüssen.

Die erste Verpflichtungsperiode umfasste den Zeitraum 2008 bis 2012. In
diesem Zeitraum verpflichteten sich die im Anhang (Annex B) des Proto-
kolls verzeichneten Industriestaaten, ihre Treibhausgasemissionen insge-
samt um 5,2% gegenüber den Emissionen des Jahres 1990 zu senken. Die
Europäische Union sagte dabei zu, die Emissionen in der ersten Verpflich-
tungsperiode um 8% gegenüber dem Niveau von 1990 zu verringern. Zur
Erreichung dieses Gesamtziels wurden anschließend unter den damalig
15 EU-Mitgliedsstaaten die Lasten aufgeteilt. Deutschland verpflichtete
sich, seine Emissionen klimaschädlicher Gase um insgesamt 21% im Ver-
gleich zum Jahr 1990 zu verringern.
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9

11 Stoll/Krüger, in: Proelß, Internationales Umweltrecht, 2017, 9.Abschnitt Rn.54.

10

12 Paris Agreement, 12. 12.2015, ratifiziert durch 189 Staaten (Stand: 06.08.2020),
in Kraft getreten am 04.11.2016.

13 Prall/Ewer, in: Koch/Hofmann/Reese, Umweltrecht, 5.Aufl. 2018, §9 Rn.30.
14 21st Conference of the Parties, Klimakonferenz von Paris 2015.

11

15 BT-Drs. 18/9650, S.1, 32.

12

16 BT-Drs. 18/9650, S.32; Stoll/Krüger, in: Proelß, Internationales Umweltrecht,
2017, 9.Abschnitt Rn.76.

Eine zweite Verpflichtungsperiode für den Zeitraum 2013 bis 2020 war im
Rahmen des Doha Amendments vorgesehen. Dieses trat jedoch aufgrund
der fehlenden Annahme durch 144 Vertragsparteien bisher nicht in
Kraft.11

2. Übereinkunft von Paris

Das Klimaabkommen von Paris12 entstand ebenfalls im Rahmen der Ver-
tragsstaatenkonferenz und bildet das Nachfolgeabkommen zum Kyoto-
Protokoll.13 Bei der COP-2114 im Jahr 2015 wurde das Abkommen verab-
schiedet, bis zum heutigen Tage sind 189 Staaten dem Abkommen beige-
treten. Die Übereinkunft von Paris verpflichtet ihre Mitglieder, den An-
stieg der globalenMitteltemperatur „well below“ und somit deutlich unter
2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu halten sowie
Anstrengungen zu unternehmen, um den Anstieg überdies unter 1,5 Grad
Celsius zu halten.

Um diese Ziele zu erreichen, sollen die Vertragsparteien nach Art. 4 Abs. 1
des Pariser Abkommens so bald wie möglich an den weltweiten Scheitel-
punkt der Emissionen von Treibhausgasen gelangen und danach rasche
Reduktionen im Einklang mit den besten verfügbaren wissenschaftlichen
Erkenntnissen herbeiführen, um in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts
ein Gleichgewicht zwischen den anthropogenen Emissionen von Treib-
hausgasen aus Quellen und dem Abbau solcher Gase durch Senken zu
erreichen. Damit statuiert das Abkommen das ambitionierte Ziel, in der
zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts Treibhausgasneutralität zu errei-
chen.15

Nach Art. 4 Abs. 2 des Pariser Abkommen muss jede Vertragspartei natio-
nal festgelegte Klimaschutzbeiträge erarbeiten, übermitteln und Maß-
nahmen ergreifen, um die Ziele dieser Beiträge zu verwirklichen. Die
national festgelegten Beiträge werden selbst nicht Vertragsbestandteil
und erlangen auch keine Rechtsverbindlichkeit. Die Parteien schulden
somit zwar kein verbindliches Ergebnis, aber die Ergreifung darauf ge-
richteterMaßnahmen.16
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17 Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates v.
30.05.2018 zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzie-
rung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag zu
Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Über-
einkommen von Paris sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr.525/2013
(ABl. L 156 v. 19.06.2018, S.26).
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18 Anhang 1 der Verordnung (EU) 2018/842.
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19 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v.
13.10.2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifi-
katen in der Union und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl.
L 275 v. 25.10.2003, S.32) zuletzt geändert durch den Delegierten Beschluss
(EU) 2020/1071 der Kommission v. 18.05.2020 (ABl. L 234/16 v. 21.07.2020,
S.16).

III. Europarechtlicher Hintergrund
Auf europäischer Ebene verpflichtet die EU-Klimaschutzverordnung17 (s.
§3 Rn. 15 ff.) Deutschland zur Minderung von Treibhausgasemissionen.
Die Klimaschutzverordnung stellt neben der Emissionshandelsrichtlinie
eines der wichtigsten unionsrechtlichen Instrumente zur Bekämpfung des
Klimawandels dar.

Der europäische Emissionshandel (EU-ETS) erfasst die Sektoren Energie,
Industrie und Luftverkehr. Für die nicht von der Emissionshandelsrichtli-
nie erfassten Sektoren verteilt die EU-Klimaschutzverordnung die Klima-
ziele der Union auf die einzelnen Mitgliedstaaten. Damit fallen insbeson-
dere die Sektoren Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft unter die Rege-
lungen der Verordnung. Im Gegensatz zu den Sektoren unter dem EU-
ETS, die durch Unionsrecht reguliert werden, sind bei den durch die
Lastenteilungsvorschriften abgedeckten Sektoren die Mitgliedstaaten für
nationale Strategien und Maßnahmen zur Begrenzung der Emissionen
verantwortlich. Die EU-Klimaschutzverordnung sieht für den Zeitraum
2021 bis 2030 vor, die Emissionen in den relevanten Sektoren europaweit
um 30%gegenüber 2005 zu reduzieren.

Aufgrund der Unterschiede in der Wirtschaftsleistung und der Potenziale
zurMinderung von Treibhausgasemissionen zwischen den einzelnen Mit-
gliedstaaten sind verschiedene Emissionsziele für die einzelnen Staaten
vorgesehen. Die nationalen Emissionsziele orientieren sich dabei insbe-
sondere am relativen Wohlstand der Mitgliedstaaten, der durch das Brut-
toinlandsprodukt pro Kopf ermittelt wird. Die Ziele bis zum Jahr 2030
liegen zwischen 40% Treibhausgasreduktion gegenüber 2005 für die
wirtschaftlich stärksten Mitgliedstaaten und einer Begrenzung der Emis-
sionen auf den Wert von 2005 für den wirtschaftlich schwächsten Mit-
gliedstaat. Für die Bundesrepublik Deutschland ist bis 2030 eine Reduk-
tion der Treibhausgasemissionen um 38%vorgesehen.18

Auf Ebene der Europäischen Union wurde zudem das Europäische Emis-
sionshandelssystem eingeführt. Der EU-ETS beruht auf der Emissions-
handelsrichtlinie19 und dient dazu, die Verringerung von Treibhausgas-
emissionen in einer kosteneffizienten und wirtschaftlich effizienten Weise
zu fördern.
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20 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung, Aufbruch zu einer neuen Klimapolitik, Sondergutachten 2019, S.62.
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21 BMU, Klimaschutzplan 2050 – Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der
Bundesregierung, Stand: November 2016.

22 BMU, Klimaschutzplan 2050 – Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der
Bundesregierung, Stand: November 2016, S.6.
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23 BMU, Klimaschutzplan 2050 – Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der
Bundesregierung, Stand: November 2016, S.28.

Neben dem EU-ETS haben einzelne Mitgliedstaaten noch zusätzliche
nationale Regelungen für Brennstoffemissionen getroffen. So erhebt
Schweden seit 1991 eine Steuer auf fossile Brennstoffe. Ebenso hat Frank-
reich im Jahr 2014 eine CO2-Steuer eingeführt.20

Das neuste Klimaschutzinstrument auf europäischer Ebene ist die als „Eu-
ropäisches Klimagesetz“ bezeichnete Verordnung des Rates und des Eu-
ropäischen Parlaments. Als Rechtsakt der Europäischen Union besitzt die
Verordnung allgemeine Gültigkeit und unmittelbare Wirksamkeit in den
Mitgliedstaaten, auch wenn sie kein Parlamentsgesetz im klassischen
Sinne ist. Die Verordnung „Europäisches Klimagesetz“ ist ein Bestandteil
des Europäischen Green Deals, eines Maßnahmenpakets für eine nach-
haltige Entwicklung der Wirtschaft in der Europäischen Union. Langfristi-
ges Ziel dieses Aktionsplans ist die Treibhausgasneutralität 2050, die
nunmehr durch das „Klimagesetz“ rechtlich verankert ist. Zudem sieht
das „Klimagesetz“ eine Verschärfung der Klimaziele für das Jahr 2030
vor. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen die Netto-Treibhausgasemissionen
gegenüber 1990 um mindestens 55% gesenkt werden. Zuvor war ledig-
lich eine Reduzierung um 40% vorgesehen. Damit ergeben sich durch die
neue Verordnung auf europäischer Ebene strengere Ziele zur Einsparung
von Emissionen. Zum Zeitpunkt des Abschlusses des Manuskripts im
Juli 2021 lag die Verordnung „Europäisches Klimagesetz“ lediglich als
vorläufige politische Einigung vor, die noch der Zustimmung des Rates
und des Europäischen Parlaments bedurfte.

Für aktuelle Entwicklungen und weiterführende Informationen besu-
chen Sie bitte www.esv.info/behg oder scannen Sie einfach den neben-
stehenden QR-Code mit Ihrem digitalen Endgerät.
.

IV. Nationale Vorgaben des Klimaschutzes
Auf nationaler Ebene enthält der Klimaschutzplan 205021 Vorgaben zur
Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Der Klimaschutzplan 2050
dient der Umsetzung des Abkommens von Paris und sieht als Langzeitziel
die Treibhausgasneutralität Deutschlands vor.22

Während die Treibhausgasneutralität im Jahr 2050 das Leitbild des Kli-
maschutzplans 2050 bildet, ist für das Jahr 2030 das Zwischenziel von
einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 55% im
Vergleich zum Niveau von 1990 vorgesehen.23 Dieses Zwischenziel wird

http://www.esv.info/behg
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für die einzelnen Sektoren Energiewirtschaft, Gebäude, Verkehr, Indus-
trie und Landwirtschaft konkretisiert. Der Klimaschutzplan beschreibt zur
Erreichung dieser Ziele Entwicklungspfade für die verschiedenen Sekto-
ren und führt Maßnahmen auf, die in den einzelnen Bereichen zu ergrei-
fen sind.24

Eine zentrale Maßnahme zur Erreichung dieser im Klimaschutzplan 2050
festgelegten Ziele ist der durch das BEHG eingeführte Brennstoffemis-
sionshandel.25

V. Entstehungsgeschichte des BEHG
Das BEHG entstand vor dem Hintergrund der völkerrechtlichen, unions-
rechtlichen und nationalen Verpflichtungen zur Senkung der Treibhaus-
gasemissionen.

1. Rechtspolitische Diskussion zur Bepreisung von CO2-
Emissionen

Der Einführung des BEHG war eine intensive rechtspolitische Debatte
vorangegangen.

Einigkeit herrschte darüber, dass eine Bepreisung von CO2 in den nicht
vom EU-ETS erfassten Sektoren erfolgen sollte bzw. musste.26 Umstritten
war jedoch die Frage, welches Instrument zur Bepreisung von CO2 am
besten geeignet sei. Als oberstes Ziel wurde dabei vielfach die Auswei-
tung des EU-ETS auf alle Sektoren genannt.27 Diese Option stellte sich
jedoch im Hinblick auf die Dauer der Umsetzung als problematisch dar.
Die Ausweitung des EU-ETS verlangt Verhandlungen auf Unionsebene
und ist damit nicht als zeitnahe Lösung geeignet.28 Vor diesem Hinter-
grund stellte sich die Frage nach einer nationalen Übergangslösung, bis
eine einheitliche europäische Lösung vorliegt.29 Diskutiert wurde dabei
neben einem nationalen Emissionshandelssystem insbesondere eine
Steuer auf CO2-Emissionen.30
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Sowohl einer CO2-Steuer als auch einem Emissionshandel liegt die Idee
zugrunde, dass durch die zusätzlichen Kosten, die bei dem Ausstoß von
CO2 anfallen, ein Anreiz zur Kostenminderung und damit zur Einsparung
von Treibhausgasen gesetzt wird.31 Ein Handelssystem unterscheidet sich
jedoch von einer Steuer darin, dass zugleich eine absolute Mengenbe-
grenzung erfolgen kann.32

a) CO2-Steuer

Besondere Beachtung fand in der politischen Diskussion das Instrument
einer Steuer auf CO2-Emissionen (sog. CO2-Steuer).33 Vorgeschlagen
wurde die Anhebung der Energiesteuersätze für Benzin, Diesel, Heizöl,
Erdgas und Kohle um einenCO2-Aufschlag.34

Für eine Besteuerung von CO2 wurde insbesondere mit dem Argument
geworben, dass über dieses Instrument größere Lenkungseffekte zu erzie-
len seien. Während eine CO2-Steuer direkt einen Anreiz zur Minderung
der Emissionen und damit der Kosten setze, drohe bei einem Emissions-
handelssystem die Gefahr, dass die Zertifikate zu einem geringen Preis
gehandelt würden, so dass keine Anreizwirkung zur Senkung der CO2-
Emissionen entstehe.35 Zudem könne eine Steuer auf CO2-Emissionen
zeitnah eingeführt werden und sei, wenn sie im Rahmen der bestehenden
Energiesteuern erhobenwerde, einfach abbildbar.36

b) Nationales Emissionshandelssystem

Neben der Erhebung einer CO2-Steuer wurde die Einführung eines natio-
nalen Brennstoffemissionshandelssystems diskutiert.37

Im Rahmen eines nationalen Emissionshandelssystems stellte sich wieder-
rum die Frage, ob ein Upstream- oder ein Downstream-Ansatz verfolgt
werden sollte.

Bei einem Downstream-Verfahren müssen die Endverbraucher der Ener-
gieträger beziehungsweise die Emittenten der Treibhausgasemissionen


